
Versicherungssummen
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 10 Mio. €* 20 Mio. €*
Vorsorgeversicherung bis zur vollen Versicherungssumme � �
keine Jahres-Höchstschadengrenze (Maximierung) � �

Mitversicherte Personen**
Ehepartner bzw. eingetragener Lebenspartner des VN � �
nicht ehelicher Lebenspartner des VN (in häuslicher Gemeinschaft) � �
� inkl. Regreßansprüche von Sozialversicherungsträgern etc. � �
minderjährige Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) � �
Kinder während zusätzl. freiwilligen Wehrdienst � �
Kinder während des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr � �
volljährige Kinder während der Erstausbildung (Lehre und / oder Studium) � �
Kinder während Berufspraktika oder Wartezeit auf Ausbildungs-/Studienplatz � �
volljährige Kinder bei Arbeitslosigkeit bis zum 30. Lebensjahr (in häuslicher Gemeinschaft) � �
minderjährige Personen, die sich vorübergehend im Haushalt aufhalten (z. B. Au-Pair) – �
Enkel, die sich vorübergehend im Haushalt aufhalten – �
erweiterte Nachversicherung � �
ehrenamtliche Tätigkeit � �
freiwillige Hilfeleistungen – �

Haushalt und Familie
Tätigkeit als Tagesmutter / Tageseltern / Babysitter (unentgeltlich) – �
Verzicht auf Prüfung der Aufsichtspflichtverletzung bei deliktunfähigen Kindern bis 2.500 € / 150 € SB 10.000 €

Verzicht auf Prüfung der Aufsichtspflichtverletzung bei deliktunfähigen Personen bis 2.500 € / 150 € SB 10.000 €

Teilnahme an einem Betriebspraktikum � �
Teilnahme an fachpraktischem Unterricht („Laborarbeiten“) – �
Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden 500.000 € 5 Mio. €

Mietsachschäden an Gebäuden und Grundstücken – �
Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Räumen bis 5.000 € / 150 € SB 20.000 € / 150 € SB
Schlüsselverlust (fremde, private Haus- und Wohnungsschlüssel) bis 2.500 € / 150 € SB 15.000 € / 100 € SB
� gilt auch für Hotelzimmerschlüssel � �
Schlüsselverlust (beruflich genutzte Schlüssel) bis – 15.000 € / 100 € SB
� gilt auch für Ehrenamts- bzw. Vereinsschlüssel – �
Beschädigung, Vernichtung oder Verlust von gemieteten und geliehenen Sachen bis 3.000 € / 500 € SB 10.000 € / 150 € SB
Allmählichkeitsschäden � �
Sachschäden durch Gefälligkeiten � �
AAuussffaallllddeecckkuunngg (Mindestschadenhöhe 2.500 €) � �
AAuussffaallllddeecckkuunngg  PPlluuss ggeeggeenn  ZZuusscchhllaagg ggeeggeenn  ZZuusscchhllaagg
� inkl. Schadenersatz-Rechtsschutz und Verzicht auf Mindestschadenhöhe

Immobilien
Inhaber von Wohnungen (auch Ferienwohnungen) im Inland in Europa
Inhaber eines Einfamilienhaus (auch Doppelhaushälfte, Reihenhaus) im Inland in Europa
Inhaber eines Zweifamilienhaus im Inland in Europa
Inhaber eines Wochenend- / Ferienhaus im Inland in Europa
keine Einschränkung des Versicherungsschutzes, 
wenn Wohnung oder Haus teilweise gewerblich genutzt werden (z.B. Büro) � �
fest installierter Wohnwagen im Inland in Europa
unbebautes Grundstück bis 1.000 qm 2.000 qm
Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers – �
Vermietung einzelner Wohnräume im Inland im Inland
Vermietung einer Einliegerwohnung im selbstbewohnten Einfamilienhaus im Inland im Inland
� inkl. Vermietung an Feriengäste (max. 8 Betten) im Inland im Inland
Vermietung von Eigentums- oder Ferienwohnungen im Inland im Inland
Vermietung von Garagen / Stellplätzen im Inland im Inland
Baumaßnahmen bis zur Bausumme von 50.000 € 100.000 €
An- und Umbaumaßnahmen am selbstbewohnten Einfamilienhaus 50.000 € unbegrenzt
Einschließlich Bauhelfer-Haftpflichtversicherung � �
Gewässerschadenhaftpflicht für Öltanks (gilt auch für Flüssiggastanks) bis 6.000 Liter 10.000 Liter
Kleingebinde (Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen) bis 50 L / 500 KG 100 L / 1000 KG

Freizeit und Sport
Besitz und Gebrauch von Fahrrädern, Elektrofahrrädern, Inline-Skates � �
Ausübung von Sport � �
Besitz und Gebrauch von Waffen und Munition � �
Abbrennen von Feuerwerk � �
Flugmodelle, Ballone und Drachen (bis 5 kg Fluggewicht, ohne Motor) � �
ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge � �
Ruder- und Schlauchboote, fremde Segelboote / Surfbretter � �
eigene Surfbretter � �
fremde Motorboote, Jetski (gelegentlicher Gebrauch sofern keine 
Erlaubnis erforderlich) � �
Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung bis 100.000 € 500.000 €

Tiere
Halten und Hüten von zahmen Haustieren (außer Hunde, Rinder, Pferde etc.) � �
Halten und Hüten von exotischen Haustieren (z.B. Schlangen / Spinnen) – auf Anfrage
Hüten fremder Hunde und Pferde (nicht gewerbsmäßig) � �
Reiten fremder Pferde � �
Fahren fremder Fuhrwerke (zu privaten Zwecken) � �
Halten von Blinden- bzw. Behindertenbegleithunden – �
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Fahrzeuge
Kfz und Anhänger auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen � �
Kfz bis 6 km/h � �
motorgetriebene Kinder-Kfz, Rollstühle, Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräte
und sonstige selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h � �
Golfwagen (auf Golfplätzen) � �
nicht versicherungspflichtige Anhänger � �

Ausland
vorübergehender Auslandsaufenthalt innerhalb Europas 3 Jahre unbegrenzt
vorübergehender Auslandsaufenthalt außerhalb Europas 1 Jahr 5 Jahre
Kaution bei Schäden im europäischen Ausland bis 30.000 € 50.000 €
Mallorca-Deckung (gelegentlicher Gebrauch fremder, 
versicherungspfl. Kfz im europäischen Ausland) � �

sonstiges
Mitversicherung der Versehensklausel � �
Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen � �
Bedingungen erfüllen die Mindeststandards des Arbeitskreises 
„EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“   � �
Leistungsverbesserungen gelten automatisch � �

optional und gegen Mehrbeitrag sind folgende Leistungen in den jeweiligen Sorglospaketen Primus und Primus Plus enthalten:

Mitversicherte Personen**
sonstige unverheiratete, alleinstehende Personen (in häuslicher Gemein-
schaft, mit polizeilicher Meldung, keine Wohngemeinschaften) � �
� inkl. Regreßansprüche von Sozialversicherungsträgern etc. � �
Eltern oder Großeltern des VN bzw. dessen (Ehe-)Partners 
(in häuslicher Gemeinschaft) � �
� inkl. Regreßansprüche von Sozialversicherungsträgern etc. � �
� auch wenn die Eltern / Großeltern in einem Altenpflegeheim wohnen – �
geistig, seelig oder körperlich behinderte Kinder (in häuslicher Gemeinschaft) � �

Haushalt und Familie
Einschluss der Tätigkeit als Betreuer / Vormund – �
Einschluss der Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit bis – 5.000 €
Einschluss der Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern/Babysitter (unentgeltlich) � bereits versichert
Einschluss der Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern/Babysitter (entgeltlich,
bis 6 Kinder, nicht Kiga / Kita / Hort) – �
Erhöhung des Verzichts auf Prüfung der Aufsichtspflichtverletzung 
bei deliktunfähigen Kindern auf bis 5.000 € / 150 € SB 30.000 €
Erhöhung des Verzichts auf Prüfung der Aufsichtspflichtverletzung bei 
deliktunfähigen Personen auf bis 5.000 € / 150 € SB 30.000 €
Erhöhung der Mitversicherung von Mietsachschäden bis 2,5 Mio. € 10 Mio. €
Erhöhung des Einschluss Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Räumen bis 10.000 € / 150 € SB 40.000 € / 150 € SB
Einschluss der Teilnahme an fachpraktischem Unterricht („Laborarbeiten“) bis 3.000 € / 150 € SB bereits versichert
Erhöhung des Einschluss von Schlüsselverlust 
(fremde, private Haus- und Wohnungsschlüssel) bis 5.000 € / 150 € SB 30.000 € / 100 € SB
Erhöhung des Einschluss von Schlüsselverlust (beruflich genutzte Schlüssel) bis – 30.000 € / 100 € SB
Erhöhung des Einschluss Beschädigung, Vernichtung oder Verlust von gemieteten
und geliehenen Sachen bis 5.000 € / 500 € SB 20.000 € / 150 € SB
� Verzicht auf SB bei medizinischen Geräten – �
Beschädigung fremder Kraftfahrzeuge bis 3.000 € / 500 € SB 5.000 € / 500 € SB

Freizeit und Sport
Erhöhung des Einschluss Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung bis 250.000 € 1 Mio. €
Einschluss von eigenen Segelbooten bis 15 qm Segelfläche – �
Einschluss eigener Motorboote bis 5 PS Motorstärke – �

Immobilien
Erhöhung des Einschluss Baumaßnahmen bis zur Bausumme von – 200.000 €
Betreibung einer Photovoltaik-, Solarwärme- bzw. Erdwärmeanlage � �

sonstiges
Einschluss von Ansprüchen aus Benachteiligungen nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) � �
Einschluss von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nach dem 
Umweltschadensgesetz (USchadG)*** � �

Ausland
Kaution bei Schäden im Ausland gilt weltweit – �

� = versichert, – = nicht versichert, SB = Selbstbehalt je Versicherungsfall, VN = Versicherungsnehmer
* bei Personenschäden max. 8 Mio. € je geschädigte Person
** Bei der Tarifvariante Single ist nur der Versicherungsnehmer als Einzelperson versichert. 
*** Begrenzung der Versicherungssumme auf 3 Mio. € je Schadenfall

Die Leistungsbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungs-
schutzes ergibt sich ausschließlich aus den im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten
Versicherungsbedingungen.


